
Berichtigung

In Nr. 1 der Amtlichen Gesetzessammlung vom 4. Juni 1971 ist auf 
Seite 4 der Wortlaut von Art. 22 der kleinrätlichen Vollziehungs
verordnung zur großrätlichen Ausführungsverordnung zum Bundes
gesetz über den Straßenverkehr unvollständig wiedergegeben. Der 
geltende vollständige Text findet sich auf Seite 359 in Nummer 4 
der Amtlichen Gesetzessammlung vom 12. Februar 1970.

Verordnung
über die amtlichen Schätzungen

Gestützt auf Art. 15 Abs. 4 der Kantonsverfassung1 

vom Großen Rat erlassen am 3. Oktober 19692

Geltungs
bereich

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1. Diese Verordnung findet Anwendung auf Schätzungen 
zum Zwecke der Gebäudeversicherung, der Belehnung und der 
Steuerveranlagung.

Schätzungs
objekte

Art. 2. Nach Maßgabe dieser Verordnung werden geschätzt:
a) die Grundstücke im Sinne von Art. 655 ZGB3;
b) die Korporationsteilrechte und ähnliche Nutzungsrechte des kan

tonalen Rechtes4;
c) die Gebäude, die nicht Bestandteil eines Grundstückes sind;
d) die Gegenstände und Einrichtungen, die nicht Bestandteil eines 

Gebäudes sind, jedoch mit dem Gebäude versichert werden müs
sen;

e) die Zugehör bei gewerblichen und industriellen Betrieben.

Schätzungs-
kommission

II. Organisation

Art. 3. Die Schätzung wird von einer kantonalen Schätzungs
kommission, bestehend aus einem vollamtlichen Obmann, einem 
nichtständigen kantonalen Schätzer und dem Gemeindeschätzer, 
vorgenommen.

1 R13 5
* B vom 8. Juli 1969, 224; GRP 1969/70, 288
8 AS 1964, 996
4 Vgl. dazu Art. 45 ff. EG z. ZGB, RB 234
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